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Erfolgsübersicht1) 
 

 
 

Aufwandarten 
  

 
 
 

 
Betrag  

insgesamt 
in EUR 

Aufwendungen nach Bereichen in EUR                                           

Allgemeine und  
gemeinsame  

Betriebsabteilungen 

 
Versorgungsbetriebe 

 
 
 

Verkehrs-
betriebe2) 

Andere  
Betriebs-
zweige  
einschl. 
Neben-

betriebe3) 

 
 
 

Hilfs- 
betriebe4) 

 
 
 

Aktivierte  
Eigen- 

leistungen 

Verwaltung  
und  

Betrieb 

Sonstiges Strom-
versorgung 

Gas-
versorgung 

Wasser-
versorgung 

And. Ver- 
sorgungs-

zweige 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 1.  Materialaufwand5)                       

 2.  Löhne und Gehälter6)                       

 3.  Soziale Abgaben6)                       

 4.  Aufwendung für Altersversorgung   
und für Unterstützung 

                      

 5.  Abschreibungen7)                       

 6.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       

 7.  Steuern   
(soweit nicht in Zeile 18 enthalten)8) 

                      

 8.  Konzessions- und Wegeentgelte                       

 9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen9)                       

10. Summe 1 bis 9                       

11. Umlage der  
Spalten 3 und 4  

Zurechnung (+)                          
Abgabe (–)       X X X X X X X X 

12. Leistungsausgleich   
der Aufwandbereiche 

Zurechnung (+)   X X                 

Abgabe (–)   X X                 

13. Aufwendungen (Summe 10 bis 12)   X X                 
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 14. Betriebserträge 
a)  nach der Gewinn- und  

Verlustrechnung10) 
b)  aus Lieferungen an andere 

Betriebszweige 

  
X X 

            
X 

  

  
X X 

            
X X 

 15. Betriebserträge insgesamt   X X             X X 

 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss 
    – = Fehlbetrag) 

  
X X 

            
X X 

 17. Finanzerträge11)                       

 18. Steuern vom Einkommen und       
vom Ertrag12) 

                      

 19. Unternehmens-
ergebnis13) 

(+ =Jahresgewinn  
 – = Jahresverlust) 

                      

 
 X = Angabe entfällt. 

__________ 

 1)  Sofern der Gegenstand des Unternehmens eine abweichende Gliederung erfordert, muss diese gleichwertig sein. Eine weitere Gliederung ist zulässig. 
 2)  Spalte 9 kann ggf. nach Verkehrszweigen aufgegliedert werden (Straßenbahn-, Omnibusverkehr usw.). 
 3)  Gliederung nach Bedarf. 
 4)  Gesonderter Nachweis, soweit aus organisatorischen Gründen erforderlich. 
 5)  Posten 5 Buchst. a und b der Gewinn- und Verlustrechnung. 
 6)  Die Löhne und Gehälter können mit den sozialen Abgaben zusammen ausgewiesen werden. Aktivierte Beträge sind in Spalte 12 auszuweisen. 
 7)  Posten 7 und 12 der Gewinn- und Verlustrechnung. 
 8)  Posten 18 der Gewinn- und Verlustrechnung. 
 9)  Posten 8 der Gewinn- und Verlustrechnung abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 8). 
10)  Posten 1 und 4 der Gewinn- und Verlustrechnung. 
11)  Posten 9, 10, 11 und 14 der Gewinn- und Verlustrechnung abzüglich Posten 15 der Gewinn- und Verlustrechnung. 
12)  Posten 16 der Gewinn- und Verlustrechnung. 
13)  Posten 19 der Gewinn- und Verlustrechnung. 
 
 
 
  
  


